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Arbeitsunfähigkeit in vollem Umfang von seinen arbeitsvertraglichen Pflichten frei-
gestellt ist, auch wenn ihm eine teilweise Erfüllung noch möglich wäre.130

Für die Rückführung des Versicherten in das Arbeitsverhältnis kann es insbeson-
dere nach längerer Arbeitsunfähigkeit sinnvoll sein, die Arbeitsbelastung schrittwei-
se zu erhöhen. § 74 SGB V erwähnt daher die Möglichkeit der stufenweisen Wie-
dereingliederung, enthält aber keine Aussage zu deren Ablauf und Auswirkungen
auf den Krankengeldanspruch. § 74 SGB V richtet sich vielmehr nur an den behan-
delnden Arzt.131 Er soll auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Art und Umfang
der Tätigkeiten angeben, die der Versicherte bei noch nicht vollständiger Genesung
verrichten kann, wenn die stufenweise Wiederaufnahme der Tätigkeit die Wieder-
eingliederung in das Erwerbsleben fördert. Wird entsprechend der ärztlichen Emp-
fehlung eine stufenweise Wiedereingliederung durchgeführt, berührt dies das Vor-
liegen von Arbeitsunfähigkeit und den Krankengeldanspruch nicht.132

2. Bedeutung für die Rehabilitationsträger

§ 28 SGB IX gebietet den Rehabilitationsträgern, auf die Möglichkeit der stufenwei-
sen Wiedereingliederung Rücksicht zu nehmen. Das bedeutet in erster Linie, dass
Angebote zur ambulanten Rehabilitation auszuweiten sind, um eine teilweise Er-
werbstätigkeit auch bereits im Rehabilitationsprozess zu ermöglichen.133 Des Weite-
ren kommt mit § 28 SGB IX den Leistungen der Belastungserprobung und
Arbeitstherapie  nach  §  26  Abs.  2  Nr.  7  SGB  IX  sowie  der  Beratung  von
Vorgesetzten und Kollegen nach § 26 Abs. 3 SGB IX besonderes Gewicht zu. Wird
die stufenweise Wiedereingliederung im Rahmen einer medizinischen Rehabilitation
durchgeführt, besteht der Anspruch auf Übergangsgeld134 weiter.

3. Verpflichtung zur stufenweisen Wiedereingliederung

Wie aus dem Vorangehenden deutlich geworden ist, enthalten die §§ 28 SGB IX, 74
SGB V keine generelle Regelung zum Ob und Wie der stufenweisen Wiedereinglie-
derung. Neben den Konsequenzen für den Leistungsanspruch bleibt auch die Frage

130  BAG 29.01.1992, AP Nr. 1 zu § 74 SGB V; Linck, in: Schaub, Arbeitsrechtshandbuch, § 98
Rn. 17 (Unteilbarkeit der Arbeitsleistung); a.A. Boecken, in: Richardi/Wlotzke, Münchner
Handbuch Arbeitsrecht, Bd. I, § 83, Rn. 50 ff.

131  Dies wird durch § 8 Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien und die diesbezügliche Anlage konkreti-
siert.

132 Brodkorb, in: Hauck, SGB IX, § 28, Rn. 11.
133 Mrozynski, SGB IX Kommentar, § 28, Rn. 8; Bieritz-Harder, in: Neumann (Hrsg.), Rehabili-

tation und Teilhabe behinderter Menschen, Handbuch SGB IX, § 10, Rn. 174 f. Dazu auch
bereits § 19 SGB IX.

134  § 44 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX.
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